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Satzung
zur Festlegung eines Schulbezirkes
für die Max-Kienitz-Grundschule

in Trägerschaft der Gemeinde Britz

Vom 26. Oktober 2021

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Britz hat
auf Grund des § 3 der Kommunalverfassung des
Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007
(GVBI. 1/07, Nr. 19), die zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBI. 1/21, Nr. 21) ge
ändert worden ist in Verbindung mit § 106 des Ge
setzes über die Schulen im Land Brandenburg in
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August
2002 (GVBI. 1/02, Nr. 08), die zuletzt durch das Ge
setz vom 23. Juni 2021 (GVBI. 1/21, Nr. 18) geändert
worden ist, folgende Satzung beschlossen:

§1
Geltungsbereich

Diese Satzung bestimmt den Schulbezirk für die
Max-Kienitz-Grundschule, Am Grund 27, 16230
Britz.

§2

Schulbezirk

Der Schulbezirk umfasst das Gebiet der Gemeinde

Britz und der Gemeinde Chorin.

§3

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffent
lichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Schülerinnen und Schüler, die zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Satzung bereits eine
Grundschule besuchen, sind von Änderungen, die
sich aus dieser Satzung ergeben, nicht betroffen.

Britz, den 26. Oktober 2021

■ Jörg Matthes
Amtsdirektor


